
 

Novellierte HKVO 2021 

 

Die Extern-Lösung für die neue Heizkosten-

verordnung 

 

MODERNE FUNKTECHNIK SICHER UND  

ZUVERLÄSSIG 

Mit dem verwendeten Funksystem von Extern erfüllen 

Sie bereits heute die Vorgaben an die neue HKVO.  

Alle Messdaten werden einmal im Monat automa-

tisch über ein Gateway erfasst und verschlüsselt an 

uns übermittelt. Mit unserer Funktechnologie bieten 

wir Ihnen höchsten Komfort und Flexibilität bei der ver-

brauchsgerechten Abrechnung. Alle Daten der Mess-

geräte und Rauchwarnmelder werden per Funk über-

tragen. Sämtliche Ablese- und Wartungstermine ent-

fallen für Sie und Ihre Mieter. 

DIE EINFACHE VERBRAUCHSINFORMATION 

Sicher und komfortabel.  

Im Extern Webportal finden Sie alle Daten Ihrer Be-

wohner. Alle Bewohner erhalten automatisch Ihre 

monatliche Verbrauchsinformation direkt auf der 

Plattform und per Mail. Die unterjährigen Ver-

brauchsinformationen enthalten anschauliche Grafi-

ken zum Verbrauch von Wärme und Wasser sowie die 

Vorjahreswerte und Vergleichsmöglichkeiten. 

ABRECHNUNGSINFORMATIONEN 

Die zusätzlichen Abrechnungsinformationen ergän-

zen wir auf Ihrer Abrechnung gemäß HKVO ab dem 

Abrechnungsjahr 2022. Die notwendigen Daten kön-

nen auf der angepassten Kostenaufstellung oder 

über das Webportal mitgeteilt werden. 

Wir bieten Ihnen eine komplette Lösung für die Funk- 

und Fernauslesung von Verbrauchsdaten. Sprechen 

Sie uns einfach an, wir bereiten Ihnen gerne ein an 

Ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot vor. 

 

FRISTEN UND  

PFLICHTEN 

 

Ihr Team von Extern berät Sie gerne: 

Extern-Haustechnik e.K. 

Carl-Benz-Str. 12 

33803 Steinhagen 

05204-9227-0 

info@extern-haustechnik.de 

05204 

• Mit Inkrafttreten der neuen Heizkostenver-

ordnung darf bei einer Neuausstattung und 

dem Regelaustausch nur noch fernablesbare 

Messtechnik eingebaut werden. 

 

• 01.01.2022: Eine monatliche Verbrauchs- 

information muss an die Bewohner mitgeteilt 

werden, wenn fernablesbare Messtechnik 

verbaut ist. 

 

• Ab dem Abrechnungszeitraum 2022 müssen  

ergänzende Informationen auf der Abrech-

nung bereitgestellt werden. 

✓ Energiemix und die damit verbundenen 

Treibhausgasemissionen 

✓ Informationen zu erhobenen Steuern, Ab-

gaben und Zolltarifen 

✓ Kontaktinformationen über Energieeffizienz-

verbesserung, Endnutzer-Vergleichsprofile 

und Streitbeilegungsverfahren 

✓ Vergleich des witterungsbereinigten Ener-

gieverbrauchs des aktuellen Abrechnungs-

zeitraums mit dem Vorjahr 

✓ Vergleich des eigenen Energieverbrauchs 

mit einem normierten Durchschnittsendnut-

zer derselben Nutzerkategorie 

 

• Mit Inkrafttreten muss die fernablesbare Mess-

technik interoperabel und Smart-Meter  

Gateway-kompatibel sein. 

 

• Bis zum 31.12.2026 müssen voraussichtlich alle 

Liegenschaften mit fernablesbarer Messtech-

nik ausgestattet sein.  

Ausnahme: Die Montage ist technisch un-

möglich oder unwirtschaftlich. 
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